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Sachverhalt und Anträge 

I. Die Eirispruchsabtei.Iung hat durch Entscheidung vom 

24. Septemer 1984 den Einspruch gegen das europäische 

Patent 0 010 655 gemaB Art. 102 (2) EPU zuruckgewiesen. 

II. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 

29. September 1984 Beschwerde eingelegt. Sie hat die 

Beschwerdegebuhr am 29. September 1984 eingezahlt und die 

Beschwerde am 17. .Januar 1985 schriftlich begrundet. 

III. Mit Schreiben vom 30. Oktober 1986 hat die Patentinhaberin 

mitgeteilt, daB sie seit 1984 keine GebUhren mehr gezahit 

habe und erklärt, daB sie mit der Aufrechterhaltung des 

Patents in der erteilten Fassung nicht einverstanden sei 

und die Anmeldung als zuruckgenommen betrachte. 

Entscheidungsgründe 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Der Pateritinhaber hat im Beschwerdeverfahren seine 

Billigung der erteilten Fassung des Patents widerrufen. 

Daher liegt keine Fassung des Patents vor, die die Kamxner 

der Prufung der Beschwerde zugrunde legen kann; denn nach 

Artikel 113 (2) EPU hat sich das Europäische Patentamt bei 

der PrUfung des europäischen Patents an die vom Patentin-

haber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten. 

2. Daraus, daB die Fassung des Patents der Verfügung des 

Patentinhabers urzterliegt, folgt, daB ein Patent gegen den 

Willen des Patentinhabers nicht aufrechterlialten werden 

kann. Widerruft der Patentinhaber seine vor der ersten 
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Instanz ausgesprochene Biiiigung der erteilten Fassung des 

Patents und bringt er implizit zum Ausdruck, daB eine 

geänderte Fassung nicht vorgeiegt verde, so ergibt sich aus 

diesen Erkiärungen, daB er die Aufrechterhaitung des 

Patents in weicher Fassung auch ixnmer verhindern viii. Eine 

Entscheidung darLiber, ob die Beschwerde ganz oder teiiweise 

gerechtfertigt ist, kann die Kammer daher nicht mehr 

treffen. Das Patent ist vieimehr zu widerrufen (siehe 

Entscheidung T 73/84 vom 26.04.1985, Amtsbiatt EPA 1985, 

241). 

Entscheidungsforel 

Aus diesen Gründen 

vird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung vird aufgehoben und das Patent 

wider rufen. 

Der Geschäftsstei ienbeamte: 
	 Der Vorsitzende: 

J. Ruckeri 
	

K. Jahn 
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